
an einer schlecht gedämmten
Außenwand oder auf der kalten
Fensterbank aufgestellt wird.
Dort registriert das Gerät zu
niedrige Temperatur und ver-
anlaßt die Heizungsanlage,
mehr Wärme als notwendig zu
produzieren. 
Damit der Regler auch in an-
deren Räumen einen festen
Platz hat, empfiehlt es sich,
auch dort Wandhalter anzu-
bringen.

Funkverkehr im Wohn-
bereich. Damit eröffnen

sich neue Perspektiven. Und
Sanitärinstallateur sowie Hei-
zungsbauer sind unmittelbar
davon betroffen. Da wird es im-
mer notwendiger, sich intensi-
ver mit Elektronik zu beschäf-
tigen.
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Der Trick mit der Urlaubsver-
längerung per Krankmeldung
ist beliebt, aber folgenreich.
Hat sich ein Arbeitnehmer
während seiner Auslandsferien
krankschreiben lassen ohne es
tatsächlich zu sein, drohen
ihm die Streichung der Entgelt-
fortzahlung oder gar Abmah-
nung und Kündigung. Davor
schützt auch das Attest eines
ausländischen Arztes nicht,

seinen Verdacht gilt in der
Regel als erbracht.
Dies geht aus Urteilen des Bun-
desarbeitsgerichts – beispiels-
weise Az.: 5 AZR 747/93 vom
19. Februar 1997 – sowie einer
Grundsatzerklärung des Eu-
ropäischen Gerichtshofes her-
vor. Dieser hatte festgestellt,
daß im EU-Ausland ausgestell-
te Atteste nicht absolut bindend
sind.

warnt der Bonner Informa-
tionsdienst „Sozialversiche-
rungsberater“.
Zur Klärung des Mißtrauens-
verdachts muß der Verdächtig-
te sogar beitragen, indem er den
Arzt von der Schweigepflicht
entbindet. Weigert sich der
Mitarbeiter, kann dies als Be-
weisvereitelung gesehen wer-
den. Die Folge: Der vom Ar-
beitgeber verlangte Beweis für
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Urlaubsverlängerung auf Krankenschein?
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